
 

Präsidentin Pommer:

 Damit schließe ich diesen Tagesordnungs-
punkt und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8

Thüringer Gesetz über die Beteili-
gung von Einwohnerinnen und
Einwohnern sowie Gemeinden an
Windparks (ThürWindBeteilG)
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE
LINKE, der SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/8233 - 
ERSTE BERATUNG

Wird das Wort zur Begründung gewünscht? Das ist der Fall. Frau Abgeordnete Wahl für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, bitte, Sie haben das Wort zur Begründung.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, um die Bürgerinnen und Bürger sowie die Kommunen in
Thüringen künftig an den Gewinnen von Windenergieanlagen zu beteiligen, bringen die Fraktionen Die Lin-
ke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen heute mit der Drucksache 7/8233 einen Gesetzentwurf für ein Wind-
energiebeteiligungsgesetz in das parlamentarische Verfahren ein. Die ursprüngliche Initiative liegt für diesen
Gesetzentwurf schon etwas zurück. Der Landtag hatte vor ziemlich genau einem Jahr, am 14. Juli 2022, in
der Drucksache 7/6000 einen Beschluss unter dem Titel „Potenziale der Windenergie erschließen – Konflikte
minimieren“ gefasst. Dieser Beschluss ging auf einen gemeinsamen Entschließungsantrag der rot-rot-grü-
nen Fraktionen und der Fraktion der CDU zurück. Dieser wiederum war ein Ergebnis aus den zuvor lange
geführten Debatten um die Abstandsregelungen von Windenergieanlagen zur Wohnbebauung.
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In dem Landtagsbeschluss „Potenziale der Windenergie erschließen – Konflikte minimieren“ wird die Lan-
desregierung unter Ziffer II.1. gebeten, ein Windenergiebeteiligungsgesetz zu erarbeiten, welches die Bürge-
rinnen und Bürger und die Kommunen an der Wertschöpfung der Windenergie beteiligt. Die Landesregie-
rung hat dieser Bitte entsprochen, indem sie eine Formulierungshilfe erarbeitet hat. Der Weg über eine For-
mulierungshilfe wurde gewählt, um den Entwurf für ein Windenergiebeteiligungsgesetz möglichst schnell ins
parlamentarische Verfahren einzubringen, um hier die Debatte nun auch ausführlich führen zu können.

Die derzeitige Rechtslage ermöglicht mit § 6 Abs. 2 EEG eine finanzielle Teilhabe lediglich auf einer freiwilli-
gen Grundlage. In dem nun vorliegenden Entwurf eines Thüringer Windenergiebeteiligungsgesetzes wird
diese auf Freiwilligkeit basierende Sollbestimmung des EEG in § 4 Abs. 2 verpflichtend festgeschrieben. Das
bedeutet, dass die Kommunen künftig im Standardbeteiligungsmodell 0,2 Cent pro Kilowattstunde erhalten.

Der Kreis der Anspruchsberechtigten wird außerdem gegenüber dem EEG zusätzlich erweitert, denn nicht
nur die Kommunen werden von der verpflichtenden Abgabe profitieren, sondern auch die Einwohnerinnen
und Einwohner im Umkreis der Windenergieanlage. In § 4 Abs. 3 des Thüringer Windenergiebeteiligungsge-
setzes wird diese verpflichtende Einwohnerabgabe auf die Hälfte der kommunalen EEG-Abgabe festgesetzt,
was derzeit dann 0,1 Cent pro Kilowattstunde entspricht. Das bedeutet, dass in der Summe mindestens
0,3 Cent pro Kilowattstunde für Kommunen und Einwohnerinnen von den Anlagenbetreibern abgegeben
werden müssen. Diese Abgabe soll den in § 1 des Gesetzentwurfs festgehaltenen Zweck erfüllen, nämlich
die Förderung des Ausbaus der Windenergie durch Förderung der Akzeptanz für die Umsetzung von Wind-
energieprojekten vor Ort.

Die nach § 4 bereits beschriebene Abgabe von 0,3 Cent bildet die Mindestbeteiligung ab. Diese Standardlö-
sung greift in jedem Fall, die Kommunen müssen dazu nichts tun. Möchte die Standortkommune allerdings
alternative Beteiligungsmodelle umsetzen, so hat sie nach § 5 das Recht, vom Anlagenbetreiber solche zu
verlangen.

Im Gesetz sind drei dieser Modelle ausformuliert: ein Lokalstromtarif nach § 6, Schenkungen für ein lokales
Wärmenetz in § 7 oder direkte Stromlieferung in § 8. Gemeinsam haben diese Beteiligungsmodelle, dass sie
die Mindestbeteiligung von 0,3 Cent pro Kilowattstunde nicht unterschreiten dürfen. Sollte sich der Anlage-
betreiber weigern, eines der genannten Modelle umzusetzen, dann tritt nach § 10 eine Ausgleichsabgabe in
Höhe von 0,5 Cent pro Kilowattstunde in Kraft, die an die Kommune entrichtet werden muss.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung zum Gesetz über die Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2016 festge-
stellt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien zugleich dem Gemeinwohlziel der Sicherung der Stromver-
sorgung dient, weil er zur Deckung des infolge des Klimaschutzziels entstehenden Bedarfs an emissionsfrei
erzeugtem Strom beiträgt und überdies die Abhängigkeit von Energieimporten verringert. Es hat dabei der
Schaffung von Akzeptanz gegenüber den erneuerbaren Energien einen hohen Stellenwert eingeräumt.

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf wollen wir diese rechtlichen Möglichkeiten nun auch in Thüringen
nutzen und hoffen auf eine konstruktive Beratung in der parlamentarischen Debatte. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Pommer:

Für die CDU-Fraktion erhält Herr Abgeordneter Gottweiss das Wort.
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Abgeordneter Gottweiss, CDU:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, sehr geehrte Gäste! Der Thüringer Landtag hat vor ziemlich
genau einem Jahr, am 14. Juli 2022, einen Beschluss gefasst in der Drucksache 7/6000, in dem die Landes-
regierung darum gebeten wurde, die Erarbeitung eines Windenergiebeteiligungs-Gesetzes vorzunehmen
und uns als Landtag vorzulegen.

Sie erinnern sich alle an die Zeit, das ist ein halbes Jahr gewesen, nachdem der Krieg in der Ukraine begon-
nen hat, wo die russische Invasion dort gestartet ist mit all den Verwerfungen auf den Energiemärkten, was
auch die Preise anbelangt hat etc.

Natürlich ist es das Anliegen des Landtags gewesen, dass wir relativ zügig in diesem Feld auch Fortschritte
machen können. Deswegen frage ich mich ehrlich gesagt, warum das so lange gedauert hat, dass wir über
einen ersten Entwurf beraten. Insbesondere beim ersten Darüberschauen über die Regelungen fällt mir auf,
dass es eine sehr starke Inspiration gibt von den Gesetzen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.
Das sind also alles Dinge, die man relativ zügig hätte vorlegen können.

Was uns als CDU-Fraktion auch irritiert, ist, dass nicht der Landtag, der es beschlossen hat, diese Vorlage
erhalten hat, sondern nur Rot-Rot-Grün als Formulierungsvorschlag. Offensichtlich wurde dann innerhalb der
regierungstragenden Fraktionen noch mal heftig darüber diskutiert, in welcher Form das dann eingebracht
werden soll. Heute haben dann die drei regierungstragenden Fraktionen diesen Gesetzentwurf entspre-
chend vorgelegt. 

Aus unserer Sicht ist es eine Abweichung von dem beschlossenen Verfahren und das sorgt natürlich für Irri-
tationen. Wir werden uns natürlich offen mit den Regelungen befassen, werden aber eine gewisse
Grundskepsis mitbringen und wirklich intensiv prüfen, ob wir die Vorschläge so mittragen wollen oder ob es
nicht Änderungsbedarf gibt. Gegebenenfalls werden wir als CDU-Fraktion auch entsprechende Änderungen
vorschlagen. Da gilt das Strucksche Gesetz: Kein Gesetz geht aus dem Parlament so raus, wie es reinge-
kommen ist. Das trifft zwar nicht immer zu, aber ich gehe mal davon aus, das es in diesem Fall tatsächlich
auch so kommen wird.

Wir haben das jetzt vorliegen und müssen uns intensiv damit befassen, auch in einer Anhörung, am besten
in den Ausschüssen, dass wir fachlich alle gesellschaftlichen Gruppen, die dort auch relevant sind, beteiligen
und wirklich noch mal überlegen, ob das die richtige Kombination ist. Wenn man sich die Regelungen aus
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg anguckt, sieht man, dass nur selektiv ein Teil hier eingeflossen
ist, und da werden wir natürlich intensiv drübergucken.

Aber ich will schon mal ein paar Gedanken zu Problemlagen äußern, die ich bei manchen Formulierungen
sehe. Was zum Beispiel problematisch ist, ist erstmal die Begründung, mit der das ganze Gesetz eingeleitet
wird. Hier gibt es so einen Absatz, da wird sich quasi darüber beschwert, dass der Windausbau in Thüringen
ins Stocken geraten ist. Dort gibt es dann einen Satz, in dem steht: „Sowohl die Flächenausweisungen als
auch die Genehmigungen für Wind an Land reichen bei Weitem nicht aus, um die gesteckten Ziele beim
Ausbau der Windenergie an Land zu erreichen.“ Dann wird Bezug genommen auf die Flächenziele, die der
Bund uns vorgibt – 2,2 Prozent in Thüringen. Da will ich nur mal sagen: Diese Formulierung, dass das die
gesteckten Ziele sind, können wir zumindest als CDU-Fraktion so nicht teilen. Aus unserer Sicht macht es
Sinn, dass wir eigene Thüringer Ziele haben, die sich vor allen Dingen am Thüringer Bedarf orientieren. Was
natürlich richtig ist, ist, dass es eine bundesgesetzliche Rechtslage gibt, die wir umsetzen müssen. Aber das
ist kein Ziel, was wir verfolgen, sondern das ist eine Belastung, die wir haben, genauso wie natürlich die Ge-
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meinden und die Bürger. Deswegen ist auch der nächste Absatz schwierig, der dort steht. Da wird nämlich
davon gesprochen: „Die Umsetzung der in Thüringen gesetzlich verankerten Energiewende wie auch der
Zielvorgaben nach dem WindBG ist zu einem großen Teil von der Akzeptanz der Menschen abhängig. Ohne
und erst recht gegen die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner lässt sich der Windausbau in Thürin-
gen nicht erfolgreich vorantreiben.“ Da muss man mal ganz ehrlich sagen, das geht an der Realität vorbei,
weil wir genau das im Moment erleben. Die Akzeptanz in der Bevölkerung, die Meinung der Bevölkerung, die
Meinung der Gemeinden, die Meinung der Regionalen Planungsgemeinschaften, all das spielt keine Rolle
mehr. Es gibt das Osterpaket, was von Robert Habeck ausgearbeitet wurde, vom Bundestag in einem sehr
schnellen Verfahren beschlossen wurde, obwohl da wirklich zig Gesetze und Verordnungen angepasst wur-
den. Wir sehen jetzt erst Stück für Stück, was das alles bedeutet. Aber insbesondere der § 2 EEG, der fest-
legt, dass die erneuerbaren Energien im übergeordneten öffentlichen Interesse sind und dass es als vorran-
giger Belang andere Schutzgüterabwägungen ausstechen soll, der zeigt eben, das Problem ist gerade, dass
die Bürger nicht gefragt werden und dass sie keinerlei Einfluss dort haben. Das heißt, wir müssen die Argu-
mentation umdrehen. Wir müssen klarmachen, aufgrund der Rechtslage kommt hier eine große Welle auf
uns zu. Es wird viele Betroffene geben bei den Bürgern und Gemeinden. Dann müssen wir natürlich sagen,
dass es dann auch gerechtfertigt ist, einen Ausgleich zu liefern, indem diese Betroffenen auch einen Vorteil
haben, indem sie dort entsprechend beteiligt werden. Das ist eine Argumentation, die wir gern auch hier ver-
ordnet haben wollen. 

Dann ist es so, dass sich natürlich bei den einzelnen Regelungen die Frage stellt: Sind die alle so sinnvoll?
Es gibt hier zum Beispiel den Vorschlag von Strompreiserlösgutschriften. Das ist natürlich für die Betreiber
von Windenergieanlagen eine ganz bequeme Sache. Die haben quasi so einen Pauschalbetrag, den zahlen
sie aus an die Bürger. Das ist auch in der Summe dann nicht ganz so viel, aber das Problem ist natürlich, die
Bürger müssen das natürlich als Einnahme buchen und dann bei der Steuer angeben, und es fallen entspre-
chend Steuern an. Deswegen ist das eine Variante, wo wir uns überlegen sollten, ob wir das tatsächlich –
sage ich mal – hier als eine Möglichkeit vorsehen sollten. Was aus unserer Sicht sehr viel sinnvoller ist, ist
ein anderer Vorschlag, der sich auch in dem Gesetzentwurf befindet, nämlich Lokalstromtarife. Dort ist es
eben so, dass die Bürger einfach nur entsprechend dem Verbrauch, den sie haben, einen Lokalstromtarif be-
zahlen, natürlich auch Geld dabei sparen, aber das eben unabhängig ist von der Steuer und deswegen si-
cher auch eine erhöhte Wirksamkeit hat. 

Ähnliche Überlegungen müssen wir auch in Bezug auf die Kommunen treffen, wo wir uns ganz präzise über-
legen müssen, ob die einzelnen Regelungen, die hier getroffen sind, Auswirkungen haben auf den Kommu-
nalen Finanzausgleich, ob es dort dann wieder Verrechnungstatbestände gibt oder ein Ansteigen der Steuer-
kraftmesszahl oder Ähnliches. Das müssen wir uns in Ruhe angucken, auch mit den kommunalen Aufgaben-
trägern besprechen. Dazu sind wir bereit. Deswegen schlagen wir vor, dass das Gesetz an den Umweltaus-
schuss überwiesen wird. Wir werden dann in Ruhe besprechen, was davon Sinn macht und in welcher Form
wir die Dinge noch mal ändern müssen. Herzlichen Dank.

(Beifall CDU)

Präsidentin Pommer:

Für die Fraktion Die Linke erhält Herr Abgeordneter Gleichmann das Wort. 
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Abgeordneter Gleichmann, DIE LINKE:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, wir stellen mit diesem
Gesetz sicher, dass es keine neue oder repowerte Anlage in Thüringen mehr ohne direkte finanzielle Beteili-
gung der Kommunen und Bürgerinnen und Bürger geben wird. Das ist ein Schritt, auf den wir sehr stolz sein
können, wenn er uns denn auch abschließend im Gesetzgebungsverfahren gemeinsam gelingt. Das ist end-
lich mal wieder eine positive Konnotation der Windenergie hier in der Debatte im Thüringer Landtag. Wir dis-
kutieren endlich die Energiewende nach vorn. Deswegen vielen Dank an alle, die bisher an diesem Entwurf
mitgearbeitet haben. 

Das Gesetz – das muss man auch noch mal klarstellen – setzt zu diesem Zeitpunkt an, wenn klar wird, dass
es eine Genehmigung einer Anlage und eines Windparks geben wird. Es beeinflusst natürlich nicht das Pla-
nungsrecht. Wichtig – und das ist auch eine Errungenschaft dieses Gesetzes – ist, wir machen die Beteili-
gung der Kommunen nach § 6 EEG in Thüringen zu einem Muss, das sind diese 0,2 Cent pro Kilowattstun-
de, und erweitern diesen Mindeststandard, der durch das EEG gesetzt wird, um 0,1 Cent für die direkte fi-
nanzielle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger im Land. Es gibt natürlich auch welche, die sagen: Ja,
dann wird es wahrscheinlich wenige Windkraftprojektierer und Firmen geben, die hier in Thüringen Anlagen
bauen werden. Das sehen wir nicht so, denn schon jetzt – und da an dieser Stelle schon einen Dank an die
Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur – haben wir mit dem Siegel „faire Windenergie“ entsprechende
Partnerinnen und Partner an der Hand, die sich bereit erklärt und auch verpflichtet haben, entsprechende
Entwicklungen mitzutragen und mitzugehen. Ich gehe davon aus, dass die auch, wenn dann diese Beteili-
gung zur Pflicht wird, nicht abspringen werden. Jeder Flügelschlag einer Windkraftanlage wird Sinnbild für
die eigenen finanziellen Vorteile und den Vorteil der Gemeinschaft werden. Ob das die Finanzierung von
Veranstaltungen in betreffenden Orten ist, das Vereinswesen, also das Ehrenamt unterstützt, Zuschüsse für
Kindergartenbeiträge oder auch die Umrüstung und die Weiterentwicklung der Treibhausneutralität der öf-
fentlichen Gebäude, all das kann mit diesem Geld finanziert werden. Das sorgt natürlich für ein Plus in der
Akzeptanz, das ist uns wichtig. Aber ganz wichtig ist uns auch die Beteiligung der hier erwirtschafteten Ge-
winne. Es ist natürlich so, dass die Menschen, die mit – einige sagen – Einschränkungen von Sicht leben
müssen, auch direkt daran beteiligt werden und dass die Wertschöpfung, die hier in unserem Land ge-
schieht, hier bei den Menschen vor Ort bleibt. 

Wenn wir beim Thema „Akzeptanz“ sind, dann ist das, was Herr Gottweiss gesagt hat, manchmal vielleicht
auch nur eine gefühlte Meinung. Da verweise ich auf das neue soziale Nachhaltigkeitsbarometer der Ener-
gie- und Verkehrswende, ganz neu herausgekommen vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit im Helm-
holtz-Zentrum in Potsdam. Dort wird nämlich untersucht, wie denn die gefühlte Wahrnehmung von politi-
schen Klimaschutzmaßnahmen mit den Realitäten einer repräsentativen Umfrage übereinstimmt. Da wird
deutlich, dass die meisten Befragten beim Thema „Windkraft im Wohnumfeld“ gesagt haben, die gefühlte
prozentuale Befürwortung liegt bei knapp 30 Prozent. In der Umfrage kam aber dann raus, dass die eigentli-
che Befürwortung bei 60 Prozent liegt. Das können Sie gern auch noch mal nachlesen, da gibt es auch wei-
tere Ergebnisse zum Beispiel zu politischen Maßnahmen wie dem Tempolimit 120, der Freiflächen-Photovol-
taik oder auch der Reduktion von Raumtemperaturen und anderen Energiesparmaßnahmen. Da ist meistens
die gefühlte prozentuale Befürwortung ganz anders, als sie wirklich ist. 

Ganz spannend ist das, was wir gestern auch diskutiert haben, was vor allen Dingen FDP und CDU immer
als Heilmittel für alles geben, nämlich die CO2-Bepreisung. Da ist es teilweise genau andersrum, da ist näm-
lich die gefühlte prozentuale Befürwortung höher als die eigentliche. Das muss man vielleicht, wenn man
schon argumentiert, es muss auch Akzeptanz erreicht werden, auch für alles tun. 
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Natürlich, Herr Gottweiss, gibt es auch für uns offene Fragen, die auch Ziel einer entsprechenden parlamen-
tarischen Beratung sind. Und selbstverständlich können wir auch die Thüringer Ziele noch mal anpassen. Al-
lerdings natürlich dann anders, als Sie gesagt oder intendiert haben, Sie haben es ja nicht gesagt, Sie wol-
len ja gern die Ziele abschwächen. Wir müssen natürlich das, was die Bundesgesetzgebung gibt, als Min-
deststandard nehmen, aber natürlich können wir auch noch darüber hinaus gehen. Da sind wir gemeinsam
in der Diskussion auch sehr offen.

Wir wollen dezentrale, regionale und erneuerbare Energie. Das sind die drei Worte, die wir schon seit
20 Jahren hier immer von uns geben. Wir wollen sie aber auch in Bürgerhand oder zumindest in Kombinati-
on von Bürgerenergiegenossenschaften mit entsprechenden Windkraftprojektierern. Und es ist uns deswe-
gen auch ganz wichtig, dass wir in der Anhörung und auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren schauen
können, wie wir Bürgerenergiegenossenschaften noch stärker als aktiven Player in dem Bereich „Windkraft“
involvieren können. Das betrifft natürlich auch die Kommunen – wie können wir kommunale Beteiligung noch
stärker verankern, damit eben noch mehr der Wertschöpfung hier vor Ort bleibt.

Am Ende will ich noch mal auf einen anderen Aspekt dieser von mir schon zitierten Studie kommen. Dort
wird nämlich auch abgefragt, was die Menschen am meisten im Bereich der erneuerbaren Energiemaßnah-
men und des Ausbaus bei der Energiewende nervt. Und das sind nicht die Maßnahmen an sich, sondern
das ist die politische Langsamkeit, die hier in diesem Land vorangetrieben wird. Dass man ewig über Dinge
diskutiert, bevor dann wirklich etwas geschieht. Und da sind auch die fehlenden sozialen Komponenten.
Deswegen bleibe ich dabei, was wir auch in den ausschweifenden Debatten zum Gebäudeenergiegesetz
gesagt haben: Die Energiewende funktioniert nur, wenn sie sozial unterstützt ist. Wenn man die Menschen
mit ins Boot holt, und das tun wir mit diesem Windenergie-Beteiligungs-Gesetz. Deswegen bitte ich darum,
hier keine politische Langsamkeit walten zu lassen, sondern dass wir im Rahmen der Möglichkeiten das re-
lativ schnell abhandeln, die Experten anhören, die Meinung mit einfließen lassen und am Ende dieses Jah-
res dieses Gesetz auch noch beschließen. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsidentin Pommer:

Das Wort erhält Frau Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos.

Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer, was vordergründig nach einem
guten, weil den betroffenen Bürgern vor Ort zugutekommenden Gesetzentwurf aussieht, ist in Wahrheit ein
Versuch, die Menschen zu kaufen, um umweltzerstörende Energiepolitik mitzutragen und an der Zerstörung
des eigenen Lebensraums mitzuverdienen.

Die Vor- und Nachteile der Windenergiegewinnung wurden in Anhörungen ausreichend besprochen. Wind-
energiegewinnung in Maßen und an den richtigen Stellen ist ein wichtiger Baustein im Energiemix der Zu-
kunft. Das, was aktuell hier im Lande betrieben wird, ist von Angemessenheit und physikalischem Augen-
maß weit entfernt und stellt eine nachhaltige Bedrohung unserer Lebensbedingungen dar. 

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE: Null Windräder?)

Und ich will Ihnen sagen, warum. Geophysiker haben schon lange in Modellrechnungen gesehen, dass gro-
ße Mengen an Windenergieanlagen zu Wetterveränderungen und zu Niederschlagsarmut und Bodenaus-
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trocknung führen. Jetzt, nachdem viele Windenergieanlagen in Betrieb sind, kann man Theorie und Mess-
ergebnisse vergleichen und Vergleiche vornehmen. Legt man die Entwicklung der Daten des Dürremonitors
des Helmholtz-Zentrums Leipzig über die Entwicklung des Aufbaus von Windenergieanlagen, so findet man
eine verblüffende Korrelation, die darauf schließen lässt, dass sowohl die Niederschlagsmenge mit wachsen-
der Zahl von Windenergieanlagen abnimmt, als auch die Bodenaustrocknung mit der Zahl der Windenergie-
anlagen zunimmt. 

(Beifall AfD)

Auch international gibt es derartige Effekte. Ein Beispiel ist der Turkana-Windpark mit 364 Windenergieanla-
gen in Kenia, wo seit Inbetriebnahme die Regenzeit ausgeblieben ist. Auch Spanien erlebt nach der Installa-
tion von 27.446 Megawatt Leistung den dritten Dürresommer in Folge.

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Frau Bergner, haben Sie denn schon wahrge-
nommen, dass eine Inbetriebnahme einer Windkraftanlage in Schleswig-Holstein …?)

Präsidentin Pommer:

Herr Abgeordneter, Sie können gern eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie sie jetzt bitte reden.

Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:

Regenwolken ziehen um die Anlagen herum und entleeren sich an anderen Stellen in Starkregen. Korrelati-
on und Kausalität sind hier tiefgründig zu untersuchen, was aktuell aber nur an der Uni Oxford systematisch
betrieben wird. 

Ja, wir brauchen regenerative Energiequellen, aber bitte ohne Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Daher
brauchen wir einen sofortigen Stopp des Zubaus neuer Windenergieanlagen und eine ergebnisoffene Analy-
se geophysikalischer Auswirkungen.

Präsidentin Pommer:

Frau Dr. Bergner, lassen Sie eine Zwischenfrage zu?

Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:

Für die effektivere Nutzung der bereits installierten Windenergieanlagen ist unter anderem die Entwicklung
von Speichersystemen ein wichtiger Baustein.

Präsidentin Pommer:

Frau Dr. Bergner, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Müller?

Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:

Nein.

Präsidentin Pommer:

Nein, Herr Abgeordneter. Bitte.
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Abgeordnete Dr. Bergner, fraktionslos:

Den Speichersystemen räumt das Umweltministerium nach Aussagen von Staatsekretär Vogel in der letzten
Umweltausschusssitzung aktuell keine Priorität ein. Thüringen könnte Vorreiter bei Speichertechnologien
sein. Wie ich hier im Plenum bereits ausführte, haben wir beispielsweise beim Fraunhofer IKTS produktions-
reife Natriumspeicher und das seit Jahren. Wieso die Landesregierung nicht eine Produktion dieser skalier-
baren und preiswerten Speicher fördert und anschiebt, ist mir ein völliges Rätsel.

Andere Potenziale in Thüringen sind die Nutzung der Wasserkraft. Das Thema „Wasserkraft“ ist noch lange
nicht ausgeschöpft, auch wenn die Landesregierung stets das Gegenteil behauptet. So könnten an über 130
bestehenden Wehren solche Anlagen errichtet werden, wenn nicht die politischen Rahmenbedingungen dies
explizit verhindern würden.

Ich kann nur noch einmal betonen, die Akzentsetzung und die Priorisierung der Landesregierung sind hier
falsch und zerstören unseren Lebensraum. Wir können mit anderen Dingen viel sicherer alternative Energien
bereitstellen und deshalb kann ich diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen.

Präsidentin Pommer:

Für die AfD-Fraktion erhält Frau Abgeordnete Hoffmann das Wort.

Abgeordnete Hoffmann, AfD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, der vorliegende Gesetzentwurf
der regierungstragenden Fraktionen ist nicht nur wieder einmal der Versuch die längst gescheiterte Transfor-
mation/Energiewende durchzupeitschen, der Gesetzentwurf stellt auch ein besonders bemerkenswertes Bei-
spiel für links-grünes Framing und Verdrehung der Wirklichkeit dar. Mit 0,2 Cent Windkraftteilhabe wird gekö-
dert, während gleichzeitig die von den Steuerzahlern finanzierten Vergütungen für Windparkbetreiber, also
die Anlagen, erleichtert und erhöht wurden, 

(Beifall AfD)

wenn es da heißt – ich zitiere aus dem Gesetzentwurf –: „Dies gilt umso mehr, als Thüringen mit der oben
angesprochenen Verpflichtung, in nicht einmal zehn Jahren seine für die Windenergienutzung ausgewiese-
nen Flächen von derzeit 0,4 auf 2,2 Prozent der Landesfläche zu steigern, einen enormen Kraftakt zu voll-
bringen hat, der einer nochmals verstärkten Akzeptanz für die Windenergie bedarf und jedenfalls ohne den
entsprechenden Rückhalt bei den Thüringer Einwohnerinnen und Einwohner keinesfalls gelingen kann.“ Das
bedeutet erstens, bereits beim derzeitigen Ausbaustand von 0,4 Prozent der Landesfläche, wir reden hier
von 8.000 Hektar und etwa 860 Anlagen, gibt es Widerstand. Also wollen Sie sich die vermeintliche Akzep-
tanz für den Ausbaustand auf 2,2 Prozent, das sind 40.000 Hektar und 4.000 Anlagen, mit Geldversprechun-
gen erkaufen? Ist das schon Verzweiflung oder üble Taktik oder beides?

(Beifall AfD)

Zweitens: Sie von Rot-Rot-Grün tun so als würde Ihnen der Widerstand gegen den Ausbau der Windkraftin-
dustrie in diesem kleinen und ländlichen geprägten Bundesland nun plötzlich irgendwas bedeuten. Das tut
es nicht. Bei jeder Gelegenheit bügeln Sie Einwände gegen die Windkraftindustrie ab, selbst wenn es um
Artenschutz geht. Das beginnt bei Petitionen gegen den Windkraftausbau, über die Sie arrogant hinwegge-
hen. Das geht weiter mit der Arroganz gegenüber Vor-Ort-Protesten. Kritische Zuschriften von Bürgerinitiati-
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ven zum Thema „Windkraft“ werden von Ihnen bestenfalls belächelt. Wenn Sie an der Meinung der Men-
schen wirklich interessiert gewesen wären, wie oft haben Sie diese als Anzuhörende benannt? Nicht einmal.

(Beifall AfD)

Sie von Rot-Rot-Grün vollziehen seit Jahren eine Politik gegen den ländlichen Raum, gegen die Interessen
der Menschen dort – Stichwort „Wind im Wald“ –, scheren sich dabei nicht im Geringsten darum, wie die
Menschen unter Ihren Entscheidungen leiden und benutzen jetzt das Wort „Akzeptanz“, um das alles zu ka-
schieren.

(Beifall AfD)

Akzeptieren Sie doch das Nein vieler Menschen zur Windkraftindustrie, statt wie bisher jede Beteiligung bei
jedem Antrag, bei jedem Gesetzentwurf, bei jeder gegebenen Möglichkeit zu ignorieren und eiskalt vom
Tisch zu wischen. Wenn ausgerechnet Sie mit dem Wort „Beteiligung“ daherkommen; glauben Sie ernsthaft,
die Menschen merken das nicht und die Kommunen durchschauen nicht, dass man sie erkaufen will? Das
ist lächerlich,

(Beifall AfD)

zumal Rot-Rot-Grün die Kommunen ja auch noch am Gängelband halten.

Und Drittens: Was Sie sagen, ist, dass die Menschen, die sich zu Recht gegen diese Industrialisierung ihrer
Heimat wehren, schuld daran sind, dass der Ausbau stockt, denn es läge ja an deren Akzeptanz. Hier stockt
einem wirklich der Atem, weil das so perfide ist. Sie schaffen eine Konkurrenz von finanziell klammen Kom-
munen, die dann der Windkraftindustrie zustimmen. Aber es geht ja noch weiter – ich zitiere –: „Mit der der-
zeit laufenden Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms soll den Regionalen Planungsgemein-
schaften die Verantwortung für die Erreichung der Flächenbeitragswerte des Windenergieflächenbedarfsge-
setzes zugewiesen werden. Sowohl das Wind-an-Land-Gesetz als auch der Erste Entwurf zur Änderung des
Landesentwicklungsprogramms […] sehen vor, dass gemeindliche Planungen ergänzend hinzutreten kön-
nen. Den Gemeinden wird damit eine gesteigerte Rolle als Akteur für die Energiewende und beim Klima-
schutz zukommen.“

Über 200 Stellungnahmen hat der federführende Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Forsten er-
halten. Die überwiegende Mehrzahl hat sich kritisch zum Entwurf geäußert, insbesondere zum Abschnitt
Energie und zu einer zusätzlichen Steuerung durch die Gemeinden. Es gab vielfach die Forderung von wich-
tigen Organisationen und Akteuren im Freistaat, dass die Planungsgemeinschaften weiter die Planungsho-
heit behalten – nicht die Gemeinden. Da frage ich mich, ob Rot-Rot-Grün diese Stellungnahmen überhaupt
gelesen hat oder genauso ignoriert wie die Bürgermeinungen?

(Beifall AfD)

Dazu kommt, dass eine zusätzliche Steuerung durch die Gemeinden, geht es nach Links-Grün, nicht mal auf
das Flächenziel von 2,2 Prozent angerechnet wird, es in Wahrheit also wesentlich mehr als 2,2 Prozent Flä-
che wären, die in Thüringen der Windkraft geopfert werden müssten. Aber das verschweigen Sie im Gesetz-
entwurf.

Weiter geht es – ich zitiere –: „Im Fall von § 4 Thüringer Windbeteiligungsgesetz und bei einer modernen
Windenergieanlage mit einer Leistung von 6 Megawatt und einer Volllaststundenzahl von“ – lächerlichen –
„2.300 Stunden im Jahr erhalten die berechtigten Gemeinden 27.000 Euro pro Jahr und die berechtigten
Einwohnerinnen und Einwohner 13.800 Euro pro Jahr.“ Das ist wirklich lächerlich, im windarmen Thüringen
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mit einer Volllaststundenzahl von 2.300 Stunden zu kommen, wo die eigene Ampel laut Bundesstatistik eine
durchschnittliche Volllast in Thüringen von 1.800 Stunden führt. Da frage ich mich wirklich, wen Sie hier ver-
albern wollen.

(Beifall AfD)

Im Gesetzentwurf schreiben Sie von „am Standort erwartbaren Volllaststunden“. Und jetzt frage ich mal zu-
rück – Frau Wahl hat ja die Einbringung gemacht –, an welchen Thüringer Standorten über 2.300 Volllast-
stunden zu erwarten sind. An keinem einzigen. Wir reden hier also von einer wesentlich geringeren tatsäch-
lich eingespeisten Strommenge als im Rechenbeispiel, für die es nach dem Entwurf 0,2 Cent gibt, und von
einer wesentlich niedrigeren Standortgüte. Sie veräppeln die Bürger mit der Rechnung.

Dazu ein weiteres Zitat in dem Zusammenhang von der Bundesnetzagentur: Gegenwärtig gibt es 861 sol-
cher Anlagen in Thüringen. Andererseits belegt eine Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur, dass
die durchschnittliche Auslastung eines Windrads in Thüringen während der vergangenen zehn Jahre bei täg-
lich 21 Prozent lag. Der Grund: In Thüringen bläst der Wind weniger stark und weniger konstant als im äu-
ßersten Norden Deutschlands. – Und selbst das ist zu optimistisch, denn wenn es 2021 etwa 860 Windkraft-
anlagen gab, hatten die Anlagen nach der vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz
selbst angegebenen Stromeinspeisung nur eine Auslastung von 18 Prozent. Außerdem, 2021 haben die
Steuerzahler 750 Millionen Euro für Anlagen bezahlt, die sich nicht drehten, weil sonst das Netz kollabiert
wäre. Auch davon kein Wort im Gesetzentwurf. Sie beziehen sich nur auf das EEG und den dort genannten
fiktiven Strom, also Geisterstrom.

(Beifall AfD)

Zusammengefasst liegt uns hier ein auf reiner Ideologie basierender Gesetzentwurf vor, der mit Halbwahr-
heiten und Tricks hausiert. Der Versuch wird scheitern, weil die Bürger da draußen ihre Heimat nicht verkau-
fen. Die lassen den Boden, den Wasserhaushalt, das Mikroklima durch die von den Grünen geliebten alles
andere als emissionsarm hergestellten Windindustrieanlagen nicht zerstören, die gefährden nicht die Vogel-
welt und die lassen ihre Lebensqualität nicht durch die Industrialisierung beeinträchtigen.

(Beifall AfD)

Was Sie, Rot-Rot-Grün, aber mit diesem Machtwerk eindrucksvoll zeigen, ist, dass Ihnen die Umwelt nicht
nur nichts bedeutet und Sie keinen Wert auf die Bevölkerung im ländlichen Raum legen, sondern dass Sie
die Natur für verkäuflich und die Menschen für käuflich halten. Hoffentlich – und so sieht es auch aus – wer-
den Sie 2024 an der Wahlurne dafür ordentlich abgestraft.

(Beifall AfD)

Vizepräsidentin Henfling:

Als Nächster erhält für die Fraktion der SPD Abgeordneter Möller das Wort.

Abgeordneter Möller, SPD:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf der
Tribüne und am Livestream, was die AfD gerade hier vergessen hat, bei diesem Vortrag deutlich zu machen,
ist zum einen, dass sie keine Lösungen anbietet zur Frage der zukünftigen Energiegewinnung – keine Lö-
sungen.
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(Unruhe AfD)

Und wenn es sozusagen bei der AfD bleiben sollte – so, wie es gerade die Kollegin deutlich gemacht hat –,
müssen wir ja zumindest denken, Sie möchten Windkraft-Offshore, also Offshore oben an der Küste. Was
das aber bedeutet, sind weitere Leitungen durch Thüringen, aber gegen diesen Netzausbau sind Sie ja
auch. Das heißt, alle Ihre Argumentationen haben immer den Zirkelschluss: Bei uns bitte keine Veränderun-
gen. Aber das heißt zum anderen auch, das Licht auszumachen. Und ob das die Zukunft Thüringens ist –
und der Bevölkerung und der Menschen, die hier hart arbeiten –, das sei die Frage. Die SPD zumindest wird
sich nach wie vor dafür einsetzen, dass es in allererster Linie einen preisstabilen Strom gibt, günstigen
Strom,

(Zwischenruf Abg. Kießling, AfD: Das zeigt ja die Preisentwicklung beim Strom gerade!)

und der ist technisch und auch preislich vor Ort zu erzeugen. Deswegen ist für uns auch die Windkraft eines
der zentralen Elemente der Energiewende.

Herr Gottweiss, Sie haben von Grundskepsis dem Gesetzentwurf gegenüber gesprochen. Ich muss Ihnen
offen gestehen, das enttäuscht mich ein wenig, weil dass Sie Grundskepsis sozusagen gegenüber der Wind-
kraft haben und Grundskepsis gegenüber der Frage der Energiewende, das haben Sie in den fachlichen
Diskussionen immer versucht zu vermeiden. Dass wir Skepsis gegenüber der eigentlichen politischen Verfol-
gung von Zielen haben, das kann ich Ihnen zugestehen, aber wir haben uns hier über eine grundsätzliche
Frage geeinigt, und das vor einem Jahr, und auf die möchte ich noch mal sehr deutlich zurückkommen: Wir
wollen ein Windenergiebeteiligungsgesetz, um den Menschen vor Ort ein Versprechen einzulösen, nämlich
dass da, wo Strom erzeugt wird, auch die Menschen etwas davon haben. Deswegen ist dieses Gesetz ein
relativ einfaches, aber sehr klares Gesetz ohne Schnörkel und irgendwelche Fragestellungen drum herum,
wo wir Windbetreiber, wo wir Gemeinden in endlos lange Verhandlungen ziehen, sondern das Windbeteili-
gungsgesetz gibt sozusagen sehr klar den Gemeinden und den Bürgern vor Ort ein Recht, und dieses Recht
wird umgesetzt ab dem ersten Tag, wo eine Windenergieanlage Strom erzeugt und damit Geld verdient. Ich
glaube, das ist der zentrale Punkt, der bringt Thüringen nach vorn und deswegen werbe ich sehr für diesen
Gesetzentwurf.

Spürbar stärker bewegte Luft – das ist Wind. Und im Kern verfolgt das Windenergiebeteiligungsgesetz ge-
nau diesen Ansatz. Wenn sich etwas bewegt, muss es sich auch spürbar auswirken. Das erhöht die Bereit-
schaft, Veränderungen in der nächsten Umgebung mitzugestalten, und um Gestaltung geht es uns. Uns geht
es darum, dass die Bürgerinnen und Bürger mitgestalten können. Das erhöht die Wertschöpfung vor Ort und
das steigert den Ausbau durch die direkte Nutzung in der Region. Der Ausbau der Windkraft in Thüringen
stoppt derzeit. Nicht, weil die Betreiber finanziell belastet werden, vielmehr fehlt es an planungsrechtlich zu-
lässigen und windhöffigen Flächen im Land, und das trotz der erheblichen Abhängigkeit von Energieimpor-
ten und der damit importierten hohen Preise. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren von der AfD und
auch Herr Gottweiss, das ist doch im Kern das Grundproblem. Sie machen immer hier in Ihren Reden nicht
deutlich, dass Thüringen eben keine Insel ist, schon gar nicht bei der Frage von Strom, dass wir über Jahr-
zehnte auf hohe Energieimporte sozusagen angewiesen sind 

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, Gruppe der FDP: Das ist doch völliger Unsinn!)

und dass wir mit den erneuerbaren Energien erstmalig die Chance haben, in viel größerem Umfang durch
selbst erzeugte Energie unseren Bedarf zu decken.

(Beifall SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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(Zwischenruf Abg. Kemmerich, Gruppe der FDP: Das glauben Sie doch selbst nicht einmal!)

Uns allen ist klar, dass die Energiebedürfnisse in Thüringen nicht ohne Preis zu stillen sind. Dafür ist auch
der private Energiebedarf zu hoch. Die Frage, die wir hier im Hohen Haus klären müssen, ist, ob wir uns zu
unserer Verantwortung in der Region bekennen. Oder wollen Sie nach dem Vogel-Strauß-Prinzip den Kopf in
den Sand stecken und hoffen, dass sich andere darum kümmern. Das ist doch im Moment die Kernfrage:
Kümmern wir uns selbst oder kümmern sich andere? Wir kümmern uns.

Am 14. Juli 2022 haben wir als Parlament den Beschluss gefasst, ein Thüringer Windenergiebeteiligungsge-
setz zu erarbeiten. Das Windenergiebeteiligungsgesetz soll einen verlässlichen Rahmen schaffen, der allen
Beteiligten Verbindlichkeit, aber auch Handlungsoptionen eröffnet. Zugleich wird mit der Teilfortschreibung
des Landesentwicklungsprogramms die notwendige Anpassung der Flächenziele erfolgen; denn um den Be-
darf im Land zu decken, brauchen wir gegenüber dem aktuellen Stand in Thüringen fünfmal so viel Fläche
für die Windkraft.

Apropos Fläche: Würden wir diese Leistung durch die Installation von Photovoltaik allein abdecken wollen,
bräuchten wir mindestens fünfzigmal so viel Fläche.

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Hört, hört!)

Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen vor Ort mehr ermöglichen, beispielsweise durch den Ausbau
von Wärmenetzen in den Standortgemeinden. Auch die vergünstigte Abgabe von Windstrom an die Men-
schen im nahen Umkreis zum Lokalstromtarif oder die direkte Stromlieferung an lokale Unternehmen sind
Optionen, die gewählt werden können. Dass dies möglich ist, zeigen andere Bundesländer.

Auch das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Urteil vor gut einem Jahr über die rechtliche Zulässigkeit
Klarheit geschaffen. Ich will an einer Stelle den Senat noch einmal zitieren: „Das Gesetz kann als Modell für
vergleichbare Regelungen zur Sicherung einer akzeptanzsteigernden bürgerschaftlichen und kommunalen
Beteiligung am Ausbau der Windenergie dienen.“ In diesem Sinne werbe ich als Vertreter der SPD-Fraktion
um Ihre Zustimmung zur Überweisung an den Umweltausschuss, um dort nach einer gründlichen Anhörung
über diesen Gesetzentwurf zu diskutieren. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter, und ein herzliches Willkommen an die neuen Besucherinnen auf der Tribü-
ne. Damit Sie der Debatte besser folgen können, wir befinden uns in Tagesordnungspunkt 8 und wir reden
über die Beteiligung von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Gemeinden an Windparks. 

Als Nächstes erhält für die Gruppe der FDP Herr Abgeordneter Kemmerich das Wort.

Abgeordneter Kemmerich, Gruppe der FDP:

Sehr verehrte Frau Präsidentin! Liebe Besucher und Besucherinnen auf der Tribüne, es ist sehr schön, dass
Sie der Debatte beiwohnen. Es geht um Windkraft.

Bevor ich auf den eigentlichen Part komme – und wir haben das ja schon einmal ausgetauscht, wir werden
heute hoffentlich mal dazu kommen, leider nie im Zwiegespräch –, müssen wir doch erst einmal über die
Sinnhaftigkeit eines weiteren Ausbaus von Windkraft in Thüringen diskutieren.

(Zwischenruf Abg. Gleichmann, DIE LINKE: Nein!)
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Es gibt genug Experten, die unsere Auffassung unterstützen, dass ohne weiteren Ausbau von Speichern,
auch wahrscheinlich die Erfindung von Speichern und einem Netzausbau neue Windkraftanlagen keinen
Sinn machen. Vielleicht können Sie, wenn wenig Sonne und viel Wind ist, natürlich Strom liefern und Energie
liefern, aber ob es die Gesamtbilanzen verändert zum Positiven, den Beweis hat noch keiner angetreten.

Wir haben schon einmal kurz ausgetauscht, was der Primärenergiebedarf von Thüringen ist, der ist 61 Tera-
wattstunden und den können wir nur bilanziell verbessern, aber nicht tatsächlich verbessern. Wir werden auf
Jahre importieren müssen. Deshalb nochmals: Erklären Sie uns die Sinnhaftigkeit des Ausbaus von Wind-
kraftanlagen.

In dem Gesetz steht wieder der Bezug auf die fiktive Strommenge. Lösen Sie auch das Problem dieses so-
genannten Geisterstroms – die Vorredner haben es gesagt, 800 Millionen Euro letztes Jahr hat die Gesamt-
heit dafür aufgewendet, dass Windkraftbetreiber 800 Millionen bekommen für sich nicht drehende Windkraft-
anlagen. Jeder, der durch das Land fährt – das wird Ihnen auch passieren –, sieht die stehenden Windräder.
All das müssen wir vorher lösen, bevor wir eines machen, tatsächlich jetzt die Bürger auffordern, sich durch
finanzielle Anreize vielleicht von der eigentlichen Frage ablenken lassen, nämlich macht es Sinn oder macht
es nicht Sinn. 

(Zwischenruf Abg. Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Die Frage ist längst geklärt!)

Was Sie alle da gesagt haben, Sie fragen wahrscheinlich nur in den Städten. Café Mehlhose wird das wahr-
scheinlich so sein, dass man sagen kann, Windkraft ist eine tolle Sache. Aber dann fahren Sie mal mit uns
durch das Land und fragen Sie dort die Leute nach der Akzeptanz für Windkraft. Sie können die Zahlen ab-
leiten, wo Sie wollen, 

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE: Mit Ihnen nicht!)

aber auf dem Land haben wir über 80 Bürgerinitiativen kontra Windkraft. Vielleicht sind die nicht im Recht –
ich unterstütze sehr, dass wir im Recht sind –, aber es ist erst mal eine signifikante Meinung, 

(Beifall Gruppe der FDP)

die Sie hier niederprügeln und ignorieren wollen. Wir können keine Gesamtbilanz der Zustimmung für Wind-
kraft machen, wir müssen sie da einholen, wo sie denn stattfindet. 

Und wenn Sie jetzt den Eindruck erwecken, ja, wir kaufen euch eure Zustimmung, haben schon viele Leute
für Geld ziemlichen Unsinn gekauft, das macht es nicht besser, und der Eindruck ist genau der, der entsteht. 

(Heiterkeit DIE LINKE)

Da können Sie lachen, hören Sie lieber zu. 

Es gibt eine Studie zu der Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Die wird Ihnen ja bekannt sein. Seit 2016
gibt es ein ähnliches Gesetz in Mecklenburg-Vorpommern über diese Bürgerbeteiligung. In der Zusammen-
fassung wird hier gesagt, es ist nicht geeignet zur kurzfristigen Akzeptanzschaffung auf lokaler Ebene. Inso-
fern mögen Sie Ihrem eigenen Fetisch der Windkraft hier einen weiteren Versuch hinzufügen, ihn über unser
Land zu bringen, aber Sinnhaftigkeit ist das nicht. Und wenn Sie uns dann allen vorwerfen, wir hätten keine
Ideen für erneuerbare Energien – ja, doch, Kollege Bergner wird nicht müde, von Wasserkraft zu reden. Wir
reden vom sinnvollen Einsatz von Biomasse. Wir reden von integrierten Systemen. Windkraft macht ja an
Stellen durchaus auch Sinn. Aber was ist denn die Realität, wenn ich draußen auch mit Leuten rede, die in
erneuerbare Energien investiert haben? Wie viele Dächer vollgepflastert mit Photovoltaikanlagen werden
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von der TEN zurzeit nicht angeschlossen oder erfahren so viele Abschaltungen im Jahr 2023 wie noch nie
zuvor? Wer erklärt den Bürgern da draußen, das ist kein tiefes, fundiertes Wissen, dass am letzten Sonntag
bei zugegebenermaßen tollem Sonnenschein, aber auch sehr viel Wind, dass an der Börse – und Herr Mi-
nister, nehmen Sie mal die Hände weg und erklären Sie es mir gleich, wie wollen Sie denn den Leuten erklä-
ren – sie dann 50 Cent mitbringen müssen an dem Sonntag um 15.00 Uhr, wenn sie Strom produziert ha-
ben? 

(Zwischenruf Abg. Dr. Lukin, DIE LINKE: Das ist eben Kapitalismus!)

Dann steht der Vorwurf im Raum, dass die Energiewende so nicht funktionieren kann. Dann erklären Sie uns
doch mal, wie sie denn funktionieren soll bei diesen Tatbeständen, die wir einfach zu beobachten haben.
Das ist nicht das einzige Mal, dass wir negative Börsenpreise haben. Das zieht sich fort und fort. 

(Zwischenruf Abg. Müller, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja, da gibt es gemischte Einkaufspreise!)

(Unruhe im Hause)

Es gilt nicht für mich der Einkaufspreis in der Börse, es ist der tatsächlich festgestellte Preis des Überschus-
ses in dem Moment, und den nimmt Ihnen keiner ab. Bei der Strompreisbildung, da gibt es gemischte Ein-
kaufspreise, aber da sollten wir endlich mal an eines drangehen, was wir seit Jahren versprechen – ich kann
lauter brüllen, ich habe das Mikro –, dass dieses Merit-Order-Prinzip vernünftig restrukturiert wird. 

(Zwischenruf Abg. Möller, SPD: Bleiben Sie doch mal bei der Sache!)

Aber da haben Sie ja was dagegen, weil die größten Besitzer von Windparks und Solaranlagen vielleicht ein
grünes Parteibuch haben. 

(Zwischenruf Abg. Möller, SPD: Das sollen wir hier in Thüringen machen? Das ist doch Quatsch!)

Das ist doch nicht Lösung im Sinne der Bürger. Wir monieren an, dass eine Inflation ist, die getrieben wird,
getrieben wird, auch über Energiepreise. 

Vizepräsidentin Henfling:

Herr Kemmerich, Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Abgeordneter Kemmerich, Gruppe der FDP:

Das macht die Leute nicht besonders glücklich, sondern das speist auch Wahlergebnisse, Umfrageergebnis-
se ...

Vizepräsidentin Henfling:

Herr Kemmerich, Ihre Redezeit ist seit Längerem zu Ende. 

Abgeordneter Kemmerich, Gruppe der FDP:

Danke, Frau Präsidentin. 

(Beifall Gruppe der FDP)

Vizepräsidentin Henfling:

Danke schön. Ich weise noch mal darauf hin, dass so Grundhöflichkeiten auch angebracht sind in den Re-
den. Ich glaube, wir müssen Regierungsmitglieder nicht auffordern, ihr Handy wegzulegen, um zuzuhören. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Nächstes erhält Abgeordnete Wahl für die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen das Wort. 

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne,
regionale Wertschöpfung in Thüringen fördern, die Kommunen stärken und eine Politik, von der Bürgerinnen
merken, dass sie ihre persönliche Lebenssituation ganz konkret verbessert – in der Politik sind dies häufig
genannte Ziele. Heute haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht, der diese Versprechen einlöst. Als Thü-
ringen sind wir damit Vorreiter, wie wir Menschen an einer dezentralen Energiewende beteiligen können. Bis-
her war es ja tatsächlich so, dass Menschen im direkten Umfeld einer Windenergieanlage selten etwas da-
von hatten. Allzu häufig beschränkte sich die finanzielle Teilhabe vor Ort allein in den Pachteinnahmen der
Grundstückseigentümerinnen. Viele Umfragen und Studien zeigen, dass die Akzeptanz der Windenergie
auch unter diesem finanziellen Teilhabedefizit leidet. Auf freiwilliger Basis wurde manchmal die Erlösbeteili-
gung in Höhe von 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die umliegenden Gemeinden gezahlt. Mit dem Siegel „Fai-
re Windenergie“ hat Thüringen hier schon früh versucht, die Vorhabenträger freiwillig zur Beteiligung zu brin-
gen. Mit dem Windenergiebeteiligungs-Gesetz gehen wir nun einen Schritt weiter und machen die finanzielle
Beteiligung der umliegenden Gemeinden und auch direkt der Anwohnerinnen verpflichtend. Thüringen ist
nicht das erste Bundesland, das ein Beteiligungsgesetz einführt. Deshalb konnten wir uns bei der Erarbei-
tung des Gesetzentwurfs an den Erfahrungen aus anderen Bundesländern orientieren. Für die konkrete Um-
setzung dieses Gesetzes hat dies den Vorteil, dass die administrativen Aufwände stark minimiert werden
konnten. Es ist ein sehr bürokratiearmes Gesetz, das die wesentlichen Regelungen in wenigen Paragrafen
übersichtlich zusammenfasst. 

Sehr geehrte Damen und Herren, überall dort, wo Menschen an der Energiewende selbst beteiligt sind, trei-
ben sie den Umstieg auf Erneuerbare voran. Das sind zum Beispiel die Eigenbesitzerinnen, die mit der So-
laranlage auf dem Dach ganz konkret ihre Stromrechnung reduzieren. Das sind auch Menschen, die sich in
einer Bürgerenergiegenossenschaft engagieren. Schon mit Anteilen ab 50 Euro ist es übrigens bei manchen
möglich, Genossenschaftsmitglied zu werden und ich kann das jedem nur empfehlen. Aus dieser Erfahrung
heraus war es uns besonders wichtig, dass Bürgerinnen ganz direkt an dem Gewinn einer Windenergieanla-
ge beteiligt werden. Mit unserem Gesetzentwurf erhalten alle Anwohnerinnen im Umkreis von 2,5 Kilometern
zukünftig insgesamt 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Das klingt erst mal nicht nach viel, bedeutet aber bei einer
modernen Windenergieanlage mit 6 Megawatt und 2.300 Volllaststunden 13.800 Euro pro Windrad. Dieses
Geld werden die Bürgerinnen in Form von Strompreiserlösgutschriften oder einem Sparprodukt künftig direkt
auf ihrem Sparkonto spüren. 

Im Standardbeteiligungsmodell erhalten die Gemeinden außerdem 0,2 Cent. Dieses Geld können sie zum
Beispiel für die Sanierung von Straßen, für die Reduzierung der Energiekosten in gemeindlichen Einrich-
tungen wie Kindergärten oder auch für die Förderung von kommunalen und kulturellen Veranstaltungen nut-
zen. Beim durchschnittlichen neuen Windpark mit acht Anlagen kommen hier pro Jahr immerhin
220.000 Euro zusammen. Ich bin mir sicher, dass die Bürgermeisterinnen gerade von den kleinen Gemein-
den sehr gut wissen, wo sie diese Mittel vor Ort gewinnbringend einsetzen können. 

Der Ausbau der Erneuerbaren stärkt den Wirtschaftsstandort Thüringen. Gerade in den letzten beiden Jah-
ren haben viele Unternehmen Interesse angemeldet, ihren Strom direkt mit Windenergie kostengünstig zu
produzieren. Die Glasindustrie oder der TRIDELTA CAMPUS ist hier nur ein Beispiel. Weniger Gegenwind
bei der Planung solcher Anlagen bedeutet weniger Verzögerungen durch Klagen oder rechtliche Einwände.
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Da hoffen wir, dass das Windenergiebeteiligungsgesetz auch einen Beitrag dazu leistet, die immer noch zu
langen Genehmigungsprozesse in Thüringen zu beschleunigen.

Abschließend will ich noch darauf hinweisen, dass den Kommunen Wahlfreiheit gegeben wird und sie die
Möglichkeit haben, auch andere Beteiligungsmodelle zu verlangen. So ist im Gesetzentwurf beispielsweise
in § 6 ein Lokalstromtarif als eine der Optionen festgehalten. Nach einer Umfrage der Fachagentur Wind-
energie an Land aus dem Jahr 2022 werden vergünstigte Stromtarife von den Befragten als das wichtigste
Modell für die finanzielle Teilhabe genannt. Dieses Modell wird auch vielerorts von Anlagenbetreibern auf
freiwilliger Basis angeboten und kommt bei uns in Thüringen über das Siegel „Faire Windenergie“ zur An-
wendung.

Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Gesetz ist ein Win-Win-Gesetz für Thüringen. Klima und Bürgerin-
nen profitieren ganz konkret, das Klima, weil wir damit die Akzeptanz für den Ausbau der Windenergie stei-
gern und damit hoffentlich die Genehmigungsprozesse beschleunigen können, die Menschen, weil sie ganz
konkret jedes Windrad, das sich bei ihnen dreht, in ihrem Geldbeutel spüren oder günstige Stromtarife oder
ein erneuerbares Wärmenetz erhalten werden. Nur 100 Prozent erneuerbare Energien machen uns und die
Wirtschaft unabhängig, garantieren kostengünstige Energie und sorgen für Klimagerechtigkeit. Hierfür wollen
wir mit diesem Gesetz einen wichtigen Beitrag leisten, und ich freue mich auf die weitere Debatte im Aus-
schuss dazu.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Aus den Reihen der Abgeordneten Herr Abgeordneter Gleichmann, bitte
schön.

Abgeordneter Gleichmann, DIE LINKE:

Sehr geehrte Damen und Herren, ich will jetzt nur noch mal auf den Kollegen Kemmerich antworten, auch
wenn er sich gerade im Gespräch mit Herrn Montag befindet. Ihr Vorsitzender Herr Lindner hat mal gesagt,
erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Insofern muss man Sie in Thüringen häufig daran erinnern,
aber Herr Lindner hat wirklich manchmal, wenn auch sehr selten, gute Momente wie vor Kurzem bei seiner
Wahlempfehlung für Die Linke. Das fanden wir natürlich sehr gut. 

(Heiterkeit Gruppe der FDP)

Herr Kemmerich, Sie haben ja richtig Kapitalismuskritik geübt, und da sind wir quasi einer Meinung, denn wir
sind auch der Meinung, dass Strom nicht an die Börse gehört, so, wie auch alle anderen Dinge der öffentli-
chen Daseinsvorsorge eben nicht per Spekulation an die Börse gehören. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das Gesetz, das wir hier in der ersten Lesung gerade behandeln, wird dazu führen,

(Unruhe im Hause)

dass der Profit der Windkraftanlagen, die jetzt gebaut werden, an die Menschen hier vor Ort geht. 
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Vizepräsidentin Henfling:

Herr Gleichmann, einen kleinen Moment. Ich würde um ein bisschen mehr Ruhe bitten, damit man Herrn
Gleichmann auch versteht, wenn er hier vorn redet.

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Verstehen kann man ihn nicht, nur hören!)

Herr Möller, Sie müssen das nicht kommentieren. 

(Zwischenruf Abg. Möller, AfD: Ich darf aber!)

Abgeordneter Gleichmann, DIE LINKE:

Zu dem Beitrag der Kollegin von der AfD will ich gar nichts sagen, außer, dass die FDP wie auch die AfD
gemeinsam hier deutlich gemacht haben, dass sie eben keine dezentrale Energieversorgung möchten. Sie
möchten weiterhin eine Abhängigkeit von wenigen Großkonzernen erreichen, deren Profit dann nur Wenigen
zugutekommt,

(Beifall DIE LINKE)

und nicht wie unser Gesetz, das wir vorgelegt haben, allen Menschen die Chance gibt und vor allem den
Menschen im ländlichen Raum die Chance gibt, von der hier produzierten Ware Strom zu profitieren. Und
das macht einen dann doch bedenklich. Aber das fußt halt wie alles, was bei der AfD so inhaltlich kommt –
es ist erstaunlich, die Wahlergebnisse sind es ja glücklicherweise noch nicht, aber die Umfrageergebnisse.

(Unruhe AfD)

Man muss schon sagen, dass die Menschen, die Sie wählen, dann wirklich aufwachen und sehen werden,
dass Ihre Politik nur Wenigen zugutekommt, nämlich den reichen Menschen, die sich viel leisten können, die
nicht im ländlichen Raum leben. Das, was Sie sagen, stimmt meist nicht mit dem, was Sie tun, überein. Es
wundert mich, dass das bei der FDP hier heute in dem Redebeitrag von Herrn Kemmerich das Gleiche war.
Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank. Herr Aust, wollten Sie eine Zwischenfrage stellen?

(Zwischenruf Abg. Aust, AfD: Nein, aber danke, dass Sie fragen!)

Es war nämlich nicht ganz ersichtlich, warum Sie da stehen. Gut, das war keine Zwischenfrage, das halten
wir so fest. Gibt es jetzt weitere Wortmeldungen aus den Reihen der Abgeordneten? Das kann ich nicht er-
kennen. Dann erhält für die Landesregierung Minister Stengele das Wort.

Stengele, Minister für Umwelt, Energie und Naturschutz:

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und am Livestream, ich
kann, will und werde mich heute kurzhalten. Das ist ein guter Tag. Ich freue mich, dass wir die Formulie-
rungshilfe jetzt ins Parlament eingebracht haben und dass Sie sich jetzt mit dem Vorschlag zu einem Wind-
kraftbeteiligungs-Gesetz beschäftigen werden und in hoffentlich produktiven Beratungen zu einem insgesamt
guten Ergebnis kommen. Ich freue mich deshalb besonders, weil es vollkommen klar ist, dass Akzeptanz mit
Teilhabe zu tun hat und das ausreichende Akzeptanz zu Beschleunigung führt. Diese Zusammenhänge sind
längst untersucht. 
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Mir war vollkommen klar, wenn man eine Windkraftanlage sieht und die Kommunen und die Bürger haben
nichts davon, dann ist die Akzeptanz nicht so leicht zu erzielen. Wenn sie aber daran verdienen, wenn sie
sagen, das finanziert in unserer Kommune den Kindergarten oder den Strom, den wir günstiger kriegen,
oder was immer damit gemacht wird, dann wird es die Akzeptanz steigern. 

Es gibt im Moment – Herr Kemmerich hat es erwähnt – viele Bürgerinitiativen gegen die Windkraft. Ich bin
ganz davon überzeugt, dass sich das bald erledigen wird. Das Wort „Niederprügeln von Bürgerinitiativen“
würde ich allerdings nicht benutzen wollen, Herr Kemmerich. 

(Zwischenruf Abg. Kemmerich, Gruppe der FDP: Haben Sie mit denen mal geredet?)

Allerdings. – In unseren vielen Gesprächen mit Windkraftbetreibern wurde sehr, sehr deutlich und das war
Zeitlang auch eine Sorge, ob es dann für die Windkraftbetreiber noch interessant und lukrativ ist, wenn sie
jetzt diese Abgaben abführen müssen. Es gibt die eindeutige Antwort, dass alle sehr zufrieden sind mit der
Auflegung dieses Gesetzes, weil auch sie wissen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung zu dieser Be-
schleunigung führt. Wir haben im Ministerium auch eine AG Beschleunigung, die Genehmigungen sollen na-
türlich insgesamt schneller werden, aber dieses Gesetz wird dazu beitragen.

Herr Gottweiss, nur eine Sache, weil Sie vorhin bei dieser Formulierung von einem Ziel von 1,8 oder 2,2 Pro-
zent das Wort „Ziel“ infrage gestellt haben; Sie haben es durch „Belastung“ ersetzen wollen. Das halte ich
nicht für besonders zielführend. Ich würde es eher als Chance sehen, denn inzwischen ist klar, dass die Be-
reitstellung von erneuerbarer Energie eine Standortbedingung geworden ist. 

(Beifall DIE LINKE)

Wenn man sieht, wie sich Schleswig-Holstein entwickelt hat, welche ungeheure Wertschöpfung dort durch
erneuerbare Energien stattgefunden hat, wie viele Industrieansiedlungen es gibt und wie hoch die Zufrieden-
heit mit den erneuerbaren Energien in einem vollkommen ländlich geprägten Bundesland ist, dann kann man
das gern als Blaupause für Thüringen benutzen. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Wirtschaft verlangt nach der Windkraft. Die Bürger werden sie akzeptieren. Wir kommen beim Solar
ganz gut voran und wenn wir jetzt noch diesen ganzen Bereich von Energy Sharing aufgreifen, wo wir hof-
fen, dass auch da die Bundesregierung bald was vorlegen wird, glaube ich, können wir gut vorankommen.
Ich wünsche also gute Beratungen zu dem Gesetz und dass es nach der Struck‘schen Formel möglicherwei-
se noch verbessert werden kann. Herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe jetzt Ausschussüberweisungen wahrgenommen, einmal an den Um-
welt- und Energieausschuss. Gibt es weitere Ausschüsse, an die das Gesetz überwiesen werden soll? Das
kann ich nicht erkennen. Dann stimmen wir darüber ab. 

Wer der Überweisung an den Ausschuss für Umwelt, Energie und Naturschutz zustimmen möchte, den bitte
ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen, die Gruppe der FDP und die CDU-Fraktion. Gibt
es Gegenstimmen? Das ist die AfD-Fraktion und die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist das Gesetz an den
Ausschuss überwiesen. Wir können den Tagesordnungspunkt 8 an dieser Stelle schließen. 
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